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1 Veranlassunga 

Die Gemeinde Kronshagen möchte mit der Aufstellung des Bebauungsplans (B-Plan) Nr. 17 
die planungsrechtliche Voraussetzung für die Umsiedlung der Versorgungsbetriebe 
Kronshagen schaffen. Im Zuge dessen ist die Errichtung von einem Verwaltungsgebäude 
nebst Werkhalle und Garage der Versorgungsbetriebe Kronshagen GmbH zur Energie- und 
Trinkwasserversorgung geplant.  

Mit dem Vorhaben sind Eingriffe in Natur und Landschaft verbunden, die gem. § 14 (1) 
BNatSchG die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder das Landschaftsbild erheblich 
beeinträchtigen können. Gemäß § 1a BauGB sind die Vermeidung und der Ausgleich 
voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- 
und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts in der Abwägung des Bauleitplans zu 
berücksichtigen.  

Darüber hinaus ist zu prüfen, ob das Vorhaben mit den Vorschriften des Biotopschutzes 
(§ 30 BNatSchG i.V.m. § 21 LNatSchG), des Artenschutzes (§ 44 BNatSchG) und ggf. 
einschlägigen nationalen Schutzgebietsverordnungen in Einklang steht. 

Die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen der Bauleitpläne sind nach §§ 2, 2a 
BauGB in einem Umweltbericht zu beschreiben und zu bewerten, der einen gesonderten Teil 
der Begründung bildet. Die GFN mbH wurde mit der Erstellung des Umweltberichts beauftragt, 
der alle naturschutzrechtlich erforderlichen Inhalte umfasst.  

2 Inhalt und Ziel der Bauleitpläne 

 Geltungsbereich 

Der im Süden der Gemeinde Kronshagen gelegene 1,6 ha große Geltungsbereich umfasst 
eine mit Gehölzen bestandene Ruderalfläche. Entlang der westlichen Grenze verläuft die 
Claus-Sinjen-Straße, jenseits der Claus-Sinjen-Straße befinden sich Waldflächen. Nördlich 
des Geltungsbereichs befindet sich ein Wohngebiet, im Süden ein Mischgebiet mit 
Wohnnutzungen und Einzelhandel. Im Osten grenzen ein Gewerbegebiet sowie eine 
Gehölzfläche an den Geltungsbereich. 

 Darstellung und Festsetzungen 

Im B-Plan werden die Darstellungen des FNP, der im Parallelverfahren geändert wird, 
konkretisiert. Im Osten des Geltungsbereichs ist eine Fläche für die Versorgungsanlagen 
vorgesehen, die der mittelfristigen Errichtung von Anlagen für die Sicherstellung der 
Trinkwasseraufbereitung der Trinkwasserversorgung dienen soll. Der Hauptteil des 
Geltungsbereichs wird als Fläche für den Gemeinbedarf festgesetzt. Innerhalb der vier 
Baugrenzen ist u.a. die Errichtung eines Verwaltungsgebäudes, einer Werkhalle, eines 
überdachten Außenlagers und Garagen geplant. Die zulässige Gesamthöhe der Gebäude liegt 
zwischen 4,0 m (Baufeld 4) und 9 m (Baufeld 1). Zudem ist die Schaffung von Stellplätzen 
vorgesehen.  
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Die Erschließung des Geltungsbereichs erfolgt über die Claus-Sinjen-Straße. Im Nordwesten 
des Geltungsbereichs ist eine Grünfläche mit Bindungen für Bepflanzungen und den Erhalt 
von Bäumen und Sträuchern vorgesehen, welche zugleich als Fläche für besondere Anlagen 
und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umweltwirkungen im Sinne des 
Immissionsschutzgesetzes festgesetzt wird. Der vorhandene Fußgängerweg, der das nördlich 
angrenzende Wohngebiet mit der Claus-Sinjen-Straße verbindet, soll erhalten bleiben und 
wird als Fußgängerbereich vorgesehen. Im Bereich der Claus-Sinjen-Straße sind Flächen für 
Verkehrsgrün sowie zu erhaltende Bäume festgesetzt. 

 

Abbildung 1: Auszug aus der Planzeichnung und Auszug aus der Legende (Entwurf, Stand 31.05.2019, 

(Guntram Blank. Architekturbüro für Stadtplanung 2019)) 
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3 Planungsgrundlagen 

 Lage im Raum 

Der im Kreis Rendsburg-Eckernförde gelegene ca. 1,6 ha große Geltungsbereich befindet sich 
am südlichen Rand der Gemeinde Kronshagen und umfasst im Wesentlichen eine Fläche mit 
Ruderalvegetation, die insbesondere im Osten mit Bäumen bestanden ist. Auch im westlichen 
Bereich sind Gehölze aufgewachsen.  

Der Geltungsbereich grenzt an das Gewerbegebiet Wittland, südlich liegt der Kieler Stadtteil 
Mettenhof. Die Claus-Sinjen-Straße verbindet den Geltungsbereich mit dem 
Skandinaviendamm und verbindet diesen mit dem Zentrum der Stadt Kiel. 

 Schutzgebiete und Biotopverbund 

Der Geltungsbereich liegt außerhalb von Schutzgebieten. Das nächstgelegene Schutzgebiet 
�L�V�W���G�D�V���/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W���Ä�'�U�D�F�K�H�Q�V�H�H�����5�X�V�V�H�H���X�Q�G���8�P�J�H�E�X�Q�J�³���L�Q�����������N�P���(�Q�W�I�H�U�Q�X�Q�J����
Weitere Schutzgebiete (FFH-Gebiet DE 1720-���������Ä�*�H�E�L�H�W���G�H�U���2�E�H�U�H�Q���(�L�G�H�U���L�Q�N�O�X�V�L�Y�H���6�H�H�Q�³����
�V�R�Z�L�H���G�D�V���1�D�W�X�U�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W���Ä�6�F�K�X�O�H�Q�V�H�H���X�Q�G���8�P�J�H�E�X�Q�J�³�����O�L�H�J�H�Q���L�Q���•�E�H�U�������N�P���(�Q�W�I�H�U�Q�X�Q�J����
Mit der Ottendorfer Au verläuft eine Nebenverbundachse rund 50 m westlich des 
Geltungsbereichs. Hauptverbundachsen oder Schwerpunktbereiche liegen erst in größerer 
Entfernung (ca. 3 km) zur Planung. 

 Ziele und Vorgaben der Raumordnung und Landschaftsplanung 

Gemäß Regionalplan befinden sich die Flächen im Verdichtungsraum des 
siedlungsstrukturellen Ordnungsraums Kiel auf der Siedlungsachse Kiel-Gettorf. Kronshagen 
wird mit seiner Gemeindefunktion als Stadtrandkern II. Ordnung dem Nahbereich der Stadt 
Kiel als Oberzentrum zugeordnet. 

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Kronshagen (Stand: 21.06.2012) stellt auf den 
Flächen des Geltungsbereich Flächen für die Landwirtschaft dar. Die westlich des 
Geltungsbereichs gelegene Claus-Sinjen-Straße ist als örtliche Hauptverkehrsstraße 
dargestellt, weiter westlich sind Flächen für Wald und überlagernd als geplantes LSG 
vorgesehen.  

Die Flächen des Plangebietes sind im Zuge der Aufstellung des B-Planes Nr. 16a verbindlich 
überplant worden. Der B-Plan Nr. 16a setzt für den Geltungsbereich eine Fläche für die 
Landwirtschaft fest. Im Westen im Übergang zur Claus-Sinjen-Straße ist eine Fläche für 
Lärmschutzmaßnahmen festgesetzt worden, die an dieser Stelle eine Höhe von 1,00 m über 
dem Gelände aufweisen sollte.  

Der Landschaftsrahmenplan stellt östlich des Geltungsbereiches eine Achse des 
Biotopverbundsystems sowie ein Gebiet mit besonderer Erholungseignung dar. Die 
Darstellungen betreffen den Geltungsbereich nicht. 

�'�H�U���/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�S�O�D�Q���G�H�U���*�H�P�H�L�Q�G�H���V�W�H�O�O�W���G�L�H���)�O�l�F�K�H���G�H�V���3�O�D�Q�J�H�E�L�H�W�H�V���L�Q���G�H�U���.�D�U�W�H���Ä�1�X�W�]�X�Q�J�V- 
�X�Q�G�� �%�L�R�W�R�S�W�\�S�H�Q�³�� �D�O�V�� �*�U�•�Q�O�D�Q�G�� �G�D�U���� �,�Q�� �G�H�U�� �7�H�L�O�I�R�U�W�V�F�K�U�H�L�E�X�Q�J�� �G�H�V�� �/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�S�O�D�Q�H�V ist die 
Fläche des Plangebietes als Eignungsfläche für eine Siedlungserweiterung gekennzeichnet. 
Insofern entspricht die vorliegende Planung den Zielen der Landschaftsplanung.   
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Abbildung 2: Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Gemeinde Kronshagen (Guntram Blank. 

Architekturbüro für Stadtplanung 2019) roter Kreis markiert die Lage des Geltungsbereichs 

4 Beschreibung und Bewertung der Umwelt 

 Mensch und Bevölkerung 

Der Geltungsbereich ist für die Wohn- oder Erholungsnutzung nicht erschlossen. Nördlich und 
südlich des Geltungsbereichs befinden sich Wohngebäude. Innerhalb des Geltungsbereichs 
findet keine Wohnnutzung statt. 

Hinsichtlich der Erholungsnutzung ergibt sich ein ähnliches Bild. Der Geltungsbereich selbst 
ist für die Freizeit- und Erholungsnutzung nicht erschlossen. Östlich an den Geltungsbereich 
schließt sich ein Waldstück an, welches als Erholungswald in der Wander- und Freizeitkarte 
SH aufgenommen ist.  

 Boden und Fläche 

Der Geltungsbereich hat eine Größe von 1,6 ha. Mit dem Fußweg und der Claus-Sinjen-Straße 
sind ca. 2.200 m² versiegelt, der Rest ist unversiegelt. 

Als Vorbereitung für eine mögliche Bebauung des Plangebietes wurde eine 
Baugrunduntersuchung durchgeführt. Hierbei wurden bindige Bögen und Geschiebelehm mit 
Sandzwischenlagen festgestellt. Die tieferen Schichten weisen Geschiebemergel auf. 
Besondere Bodenformen befinden sich weder im Geltungsbereich noch in seinem Umfeld. 

Das Grundstück ist ein ehemaliger Standort einer Gärtnerei. Entsprechend den Angaben der 
unteren Bodenschutzbehörde (Stellungnahme von 13.08.2019) ist die Fläche im 
Altlastenkataster des Kreises Rendsburg-Eckernförde als A2-Fall (Archiv, 
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parameterabhängige Verdachtsentkräftung) enthalten. Aufgrund der Neubebauung ab 2005 
und der Bodenuntersuchungen aus dem Jahr 2016 konnte der Altlastenverdacht für das 
Grundstück entkräftet werden.  

 Wasser  

Innerhalb des Geltungsbereichs und im unmittelbaren Umfeld befinden sich keine Fließ- oder 
Stillgewässer. Das nächstgelegene Stillgewässer liegt rd. 415 m westlich der Claus-Sinjen-
Straße im Domänental. Hier fließt zudem die Kronshagen-Ottendorfer-Au durch ihren 
Niederungsbereich (Entfernung zum Geltungsbereich ca. 300 m).  

Im Januar 2014 wurde im Zuge der Baugrundbewertung im Mittel in Tiefen von 0,86 m Wasser 
festgestellt. 

 Pflanzen 

Die Biotoptypen im Geltungsbereich wurden am 13.08.2018 entsprechend der Standardliste 
der Biotoptypen Schleswig-Holsteins erfasst. 

Der zentrale Teil des Geltungsbereichs weist eine ruderale Staudenflur frischer Standorte auf. 
Im Westen geht die ruderale Staudenflur in sonstiges Feldgehölz über. Hier quert ein 
vollversiegelter Fußweg das Gehölz. Im Osten weist der Geltungsbereich einen Pionierwald 
mit Weiden auf, der von Brombeerfluren und sonstigen Gebüschen durchzogen wird. Die 
nördliche Grenze des Geltungsbereichs wird von Gebüsch gesäumt, im Süden befindet sich 
Feldgehölz. Der Bereich der Claus-Sinjen-Straße ist als vollversiegelte Verkehrsfläche mit 
gemähten Rasenflächen erfasst worden. Die Straße wird von einer vierreihigen Allee gesäumt. 
Die Allee besteht aus schwedischen Mehlbeeren, wobei die zwei äußeren Reihen einen 
älteren Baumbestand aufweisen als die inneren. Die Allee ist stellenweise lückig und an 
mehreren Stellen, z.B. südlich des Geltungsbereichs für die Zufahrt zum Supermarkt, 
durchbrochen. Es handelt sich bei der Allee um ein geschütztes Biotop gem. § 30 BNatSchG 
i.V.m § 21 (1) Nr. 3 LNatSchG. 
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Abbildung 3: Blick innerhalb des Geltungsbereichs Richtung Nordosten 

 
Abbildung 4: Blick innerhalb des Geltungsbereichs Richtung Osten 
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Abbildung 5: Blick innerhalb des Geltungsbereichs Richtung Südosten 

 

Abbildung 6: Fußgängerweg im Osten des Geltungsbereichs 
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Abbildung 7: Allee entlang der Claus-Sinjen-Straße 
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Abbildung 8: Biotoptypen im Geltungsbereich 

 Tiere 

Der Geltungsbereich liegt außerhalb tierökologisch bedeutender Gebiete gemäß LANU 
(2008). Die Gebiete wurden zwischenzeitlich überarbeitet und liegen nun im Entwurf des LRP 
vor.  

4.5.1 Vögel 

Aufgrund der Habitatausstattung sind Arten der Gras- und Staudenflur zu erwarten, die in 

höheren Gras- und Staudenfluren Nistplätze finden sowie Gehölzbrüter, die ihre Nester frei in 

unterschiedlichen Höhen verschiedener Gehölzstrukturen anlegen. Vor allem ist mit weit 
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verbreitete und ungefährdete Arten wie Zaunkönig, Rotkehlchen, Mönchsgrasmücke, 

Heckenbraunelle, Zilpzalp, Amsel, Buchfink, Ringeltaube, Singdrossel, Gelbspötter, 

Singdrossel, Wintergoldhähnchen und Fitis zu rechnen. Alle Arten legen ihre Nester jedes Jahr 

neu an. Bei den Arten handelt es sich um Arten, die hinsichtlich ihrer Brutplatzwahl recht 

anspruchslos sind und verschiedene Strukturen zur Brut nutzen. Aufgrund der Ausstattung 

des Geltungsbereichs kann ein Vorkommen wertgebender Offenlandarten wie Feldlerche, 

Kiebitz und Wiesenpieper ausgeschlossen werden. 

Der Bruterfolg auf solchen Standorten bleibt oft aus da insbesondere die Nähe zu Siedlungen 
ein hohen Prädationsdruck durch z.B. Katzen, bedeutet. Darüber hinaus sind aufgrund der 
Verbuschung nur geringe Brutdichten der Gras- und Staudenflurarten zu erwarten.  

Die Abfrage der AFK-Daten (Abfrageergebnis Stand April 2019) ergab für den Domänenteich 
rund 500 m nordwestlich des Geltungsbereichs ein Brutvorkommen von Graureihern (2 
Individuen im Jahr 2012 und 15 Individuen im Jahr 2016), mindestens seit dem Jahr 2012. 
Weitere Fundpunkte liegen nicht vor. 

Aufgrund der Habitatausstattung (Begrenzung durch Gehölze und anschließender Bebauung, 
Gehölzbestand) sowie der geringen Größe hat der Geltungsbereich für Rast- und Zugvögel 
keine Bedeutung.  

4.5.2 Fledermäuse 

Im Geltungsbereich befinden sich mehrere Bäume. Die Eignung wurde in einer Begehung am 
13.08.2018 überprüft. Die vorhandenen Gehölze haben jedoch aufgrund des geringen Alters 
kein Potenzial als Fledermausquartier. Es wurden entsprechend auch keine Höhlen, die sich 
als Quartiere hätten eigenen können, gefunden. Da es im Umfeld der Planung viele Gebäude 
gibt, jedoch nur recht wenig ältere Bäume, sind vorwiegend gebäudebewohnende Arten wie 
Breitflügel- und Zwergfledermaus zu erwarten, welche die Fläche des Geltungsbereichs 
potenziell als Jagdgebiet nutzen könnten. 

Im AFK, Stand 16.04.2019, sind keine Vorkommen von Fledermäusen im Geltungsbereich 
verzeichnet. Die nächstgelegenen Nachweise befinden sich in 440 m südlicher Entfernung im 
Waldgebiet Hofholz. Hierbei liegen Nachweise aus den Jahren 1995-2008 von Abendsegler 
(unbest.), Mücken- und Zwergfledermaus sowie Rauhautfledermaus vor. 

Dem Geltungsbereich ist keine besondere Bedeutung als Lebens- und Jagdhabitat 
zuzuordnen. 

4.5.3 Amphibien  

Eine besondere Eignung für Amphibien ist nicht zu erkennen, da sich im Geltungsbereich 
keine geeigneten Amphibienlebensräume (z.B. Kleingewässer) befinden.  

Eine Auswertung aus dem AFK ergab auch im Umfeld keinerlei Hinweise auf Vorkommen von 
Amphibien. Die nächstgelegenen Nachweise von Amphibien befinden sich rd. 270 m 
nordöstlich innerhalb eines Wohngebietes (Wasserfrosch, Nachweis 2016) sowie an einem 
Kleingewässer rd. 450 m nordwestlich (Nachweise von Grasfrosch und Erdkröte). Westlich der 
Claus-Sinjen-Straße im Bereich der Niederung der Kronshagen-Ottendorfer Au und dem hier 
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liegenden Kleingewässer in rd. 445 m Entfernung sind Nachweise von Erdkröte, Grasfrosch, 
Teichmolch und Wasserfrosch aus den Jahren 2012-2017 bekannt.  

Nach Auswertung von Luftbildern sind im Umfeld des Geltungsbereichs mit den 
Waldbereichen und der Ottendorfer Au sowie mehreren Stillgewässern besser geeignete 
Habitate anzutreffen, weswegen das Einwandern in den Geltungsbereich eher 
unwahrscheinlich ist. Somit ergibt sich insgesamt für den Geltungsbereich eine nachgeordnete 
Bedeutung als Lebensraum für Amphibien. Besondere Maßnahmen zum Schutz von 
Amphibien sind nicht zu treffen. 

 Klima und Luft 

Schleswig-Holstein weist aufgrund seiner Lage zwischen Nord- und Ostsee ein gemäßigtes, 
feucht-temperiertes ozeanisches Klima auf. Der Geltungsbereich liegt außerhalb von stärker 
lufthygienisch belasteten Gebieten. Die klimatische Situation wird durch die vorhandenen 
Offenflächen sowie durch die nördlich und südlich anschließenden bebauten Bereiche 
geprägt. 

 Landschaftsbild  

Das Landschaftsbild wird im Geltungsbereich durch eine Brachfläche geprägt, die im Westen 
und Osten durch Gehölze begrenzt wird. Im Geltungsbereich dominiert die ruderale 
Staudenflur, während sich im Umfeld zu Wohn- und Gewerbezwecken errichtete Gebäude 
befinden. Innerhalb der Fläche sind Sichtbeziehungen zu den umliegenden Häusern 
stellenweise möglich. Westlich der Claus-Sinjen-Straße liegt ein größeres Waldgebiet. Die 
Sicht Richtung Norden und Süden wird durch Bebauung begrenzt. Im westlichen Bereich 
wirken die Gehölze entlang der Claus-Sinjen-Straße sowie im Osten der vorhandene 
Pionierwald sichtverschattend. 
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Abbildung 9: Blick innerhalb des Geltungsbereichs. Im Hintergrund ist die angrenzende Bebauung 

erkennbar. 

 

Abbildung 10: Blick innerhalb des Geltungsbereichs mit der anschließenden Bebauung im Hintergrund. 

 Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Für den Geltungsbereich liegen keine Hinweise auf Kulturdenkmale vor. Grundsätzlich gilt 
jedoch: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies unverzüglich unmittelbar oder über 
die Stadt der oberen Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für 
die Eigentümerin oder den Eigentümer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks 
oder des Gewässers, auf oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der 
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Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines 
der Verpflichteten befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal 
und die Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile 
oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens 
nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung. 

Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie 
Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit. 

5 Auswirkungen auf die Umwelt 

 Wirkfaktoren 

Im Rahmen der Auswirkungsprognose werden die Auswirkungen des Vorhabens 

entsprechend der Wirkfaktoren prognostiziert. Eine Übersicht möglicher Auswirkungen des 

Vorhabens mit den zugrundeliegenden Wirkfaktoren zeigt Tabelle 1. 

Tabelle 1: Wirkfaktoren des Vorhabens 

Wirkfaktoren Mögliche Wirkungen (Auswahl) 

Baubedingte Störungen oder 

Emissionen 

Veränderung des Boden- und Wasserhaushalts im betroffenen Bereich; 

Schädigung von Pflanzen und Tieren; 

Zerstörung von Lebensräumen von Pflanzen und Tieren. 

Störungen durch Baubetrieb 
Scheuchwirkung und damit verbundener Habitatverlust bei empfindlichen 

Vogelarten. 

Anlagenbedingte Wirkungen Verlust bzw. Veränderung von Lebensräumen 

Betriebsbedinge Wirkungen Erhöhung des KFZ-Verkehrs, Störungen angrenzender Flächen 

 

5.1.1 Baubedingte Störungen oder Emissionen 

Während der Baumaßnahme gehen die Flächen des Baustellenbereichs als Lebensraum für 
Pflanzen und Tiere vollständig verloren. Durch Schallemissionen, Erschütterungen, Licht, 
Lärm oder bewegte Silhouetten der Baufahrzeuge und -maschinen kann es im unmittelbaren 
Umfeld zu kleinräumig wirksamen Störungen von Tieren kommen.  

5.1.2 Anlagebedingte Auswirkungen 

Durch die Versiegelung von Flächen gehen diese als Lebensraum verloren. Der bisherige 
Charakter des Landschaftsbildes wird durch die Überbauung des Geltungsbereichs verändert. 
Die Versiegelung hat Einfluss auf die Versickerung des Niederschlagwassers und damit auf 
die Grundwasserneubildungsrate. 
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5.1.3 Betriebsbedingte Störungen oder Emissionen 

Da es sich bei der Claus-Sinjen-Straße sowie dem Skandinaviendamm um 
Hauptverkehrsstraßen handelt, ist durch den Betrieb der Versorgungsanlage nicht mit einer 
signifikanten Zunahme des Verkehrs zu rechnen. Der LKW Verkehr beschränkt sich laut der 
Betriebsbeschreibung auf 20-25 Fahrten pro Jahr und findet immer tagsüber statt. Auf dem 
Betriebsgelände kommt es während des normalen betrieblichen Ablaufs am Tage zu 
Geräuschentwicklungen u.a. durch Materialbearbeitung und Fahrten auf dem 
Betriebsgelände.  

Es wurde ein Lärmgutachten erstellt, um die tatsächliche Belastung zu bewerten und 
gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen, um keine erheblichen Lärmemissionen zu 
erzeugen. 

 Mensch und Bevölkerung, menschliche Gesundheit 

Kronshagen wird gem. Regionalplan als Stadtrandkern II. Ordnung eingestuft. Sie bilden 
neben den zentralen Orten Schwerpunkte der Siedlungsentwicklung dar und sollen u.a. durch 
Bereitstellung entsprechender Versorgungs- und Infrastruktureinrichtungen dieser Zielsetzung 
gerecht werden. 

Durch die Umsiedlung der Versorgungsbetriebe Kronshagen an diesen geplanten Standort 
soll deren Bestand und die Entwicklung langfristig gesichert werden. Dies geht einher mit der 
Sicherung von Arbeitsplätzen und der Stärkung der Wirtschaftskraft. 

Negative Auswirkungen auf die Erholungsnutzung sind nicht erkennbar, da die Fläche nicht 
für die Naherholung erschlossen ist und aufgrund der fehlenden Nutzung verwildert ist. 

 Boden und Fläche 

Durch die Errichtung der Gebäude und den Bau von Parkplätzen und Verkehrsflächen kommt 
es auf einer Fläche von 6.300 m² zu einer Vollversiegelung und somit zum vollständigen 
Verlust der Fläche und damit der Bodenfunktionen. Zwischen den Gebäuden, Stellflächen und 
Wegen verbleiben Freiflächen, die gärtnerisch gestaltet werden. Hier bleiben die 
Bodenfunktionen erhalten und die Flächen bleiben als Lebensraum bestehen. 

Auf dem genannten Gebiet ist mit einer Nivellierung des Geländes zu rechnen. Bei 
Abgrabungen wird das Bodenmaterial zum Auffüllen der Senken verwendet und verbleibt 
damit auf der Fläche. Erhebliche Eingriffe ergeben sich hieraus nicht. 

Im Bereich der Flächen für Wassersversorgung/Wasseraufbereitung sind bis zu 1.750 m² Voll- 
sowie auf 2.250 m² Teilversiegelung zulässig. Im übrigen Bereich ist keine Versiegelung 
vorgesehen, so dass die Bodenfunktion erhalten bleibt.  

Im Zuge der Maßnahme sind die Vorgaben des BauGB (u. a. § 202 Schutz des humosen 
Oberbodens), der Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV, § 12) des Bundesboden-
schutzgesetzes (BBodSchG u. a. § 7 Vorsorgepflicht) sowie das Kreislaufwirtschaftsgesetz 
(KrWG u. a. § 2 und § 6) einzuhalten.  
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 Wasser 

Da das anfallende Niederschlagswasser gefasst und abgeführt wird, kommt es zu einer 
Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate. Die Beschaffenheit des abfließenden 
�1�L�H�G�H�U�V�F�K�O�D�J�V�Z�D�V�V�H�U�V���L�V�W���J�H�P�l�‰���G�H�U���Ä�7�H�F�K�Q�L�V�F�K�H�Q��Bestimmungen zum Bau und Betrieb von 
�$�Q�O�D�J�H�Q�� �]�X�U�� �5�H�J�H�Q�Z�D�V�V�H�U�E�H�K�D�Q�G�O�X�Q�J�� �E�H�L�� �7�U�H�Q�Q�N�D�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�³��(MNUL-SH 1992) als normal 
verschmutzt anzusehen.  

 Pflanzen 

Die für die geplanten Gebäude und weitere zu versiegelnden Bereiche benötigten Flächen 
gehen in einem Umfang von maximal 8.050 m² als Lebensraum für Pflanzen vollständig 
verloren (vgl. Kap. 5.3). Die Versiegelung betrifft geringwertige Flächen mit ruderaler 
Staudenflur sowie Gehölzstrukturen. Im Zuge der Erschließung müssen zwei schwedische 
Mehlbeeren mit ca. 30 cm Stammdurchmesser (~ 1 m Stammumfang) entnommen werden.  

Die Verluste an Lebensräumen für Pflanzen sind im Rahmen von Kompensationsmaßnahmen 
zu ersetzen. 

 Tiere 

Durch den Verlust der Fläche gehen Lebensräume für Tiere verloren. Betroffen sind hier in 
erster Linie Brutvögel der Gras- und Staudenflur sowie Brutvögel der Gehölze 

Wie bereits im Kapitel 4.5.1 erläutert, wird die Brutdichte der Brutvögel der Gras- und 
Staudenflur gering sein. Die zu erwartenden Arten weisen keine Nestplatzbindung auf und 
suchen sich ohnehin jedes Jahr einen neuen Brutplatz. Auch als Nahrungshabitat stehen 
andere Flächen zur Verfügung. 

Erhebliche Beeinträchtigungen können auch baubedingt durch das Schädigen bzw. Töten 
immobiler Tiere eintreten. Dies kann durch Umsetzung von Vermeidungsmaßnahmen (Bau 
außerhalb der Brutzeit) ausgeschlossen werden.  

Durch die Überbauung der Fläche geht der Raum als potenzielles Jagdhabitat für 
Fledermäuse verloren.  

 Klima und Luft 

Die Flächen des Geltungsbereichs übernehmen allenfalls in geringem Maße eine klimatische 
Ausgleichsfunktion. Durch die Überbauung und Versiegelung der Flächen sind daher keine 
Beeinträchtigungen der Luftqualität und des Klimas in den angrenzenden Bereichen zu 
erwarten.  

 Landschaftsbild  

Der bisherige Charakter des Landschaftsbildes wird durch das geplante Vorhaben verändert. 
Die bisher unbebaute Fläche wir zukünftig durch bis zu 9 m hohe Gebäude geprägt. Der 
Sichtschutz entlang der Claus-Sinjen-Straße bleibt erhalten. Zudem wird die Wirkung der 
Bebauung durch die Heckenpflanzung in Norden des Geltungsbereiches sowie die 
Fassadenbegrünung im südlichen Bereich gemildert. 
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Die Einbindung in die Umgebung wird zudem durch Vorgaben zur Art und dem Maß der 
baulichen Nutzung sichergestellt. 

 Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Kultur- und Sachgüter sind von dem Vorhaben nicht betroffen. 

6 Biotopschutz 

Für die Erschließung ist die Entnahme von zwei Bäumen notwendig. Die Bäume sind 
Bestandteil einer Allee, welche zu den geschützten Biotopen gem. § 30 BNatSchG i.V.m. 
§ 21 LNatSchG zählt. Es handelt es sich um Schwedische Mehlbeeren (Sorbus intermedia) 
mit einem Stammumfang von 100 cm gemessen in 1 m Höhe. Für die Entnahme ist eine 
Befreiung nach § 67 BNatSchG erforderlich. Eine Befreiung vom gesetzlichen Biotopschutz 
wird von der UNB in Aussicht gestellt (E-Mail vom 09.05.2019). 

7 Schwere Unfälle und Katastrophen 

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens werden Regelungen zum Brandschutz festgelegt. 
Schwere Unfälle oder Katastrophen sind daher nicht zu erwarten. 

8 Eingriffsregelung 

Mit dem Vorhaben sind Eingriffe gem. §§ 14f BNatSchG i. V. m. §§ 8f LNatSchG verbunden. 
Gem. § 15 (1) BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, vermeidbare 
Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. Unvermeidbare Eingriffe sind 
gemäß § 15 (2) BNatSchG so auszugleichen oder zu ersetzen, dass keine erheblichen 
Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbildes zurückbleiben.  

Ziel von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen ist es daher, Beeinträchtigungen des 
Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes so gering wie möglich zu halten. 

 Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung 

Folgende Maßnahmen sind geeignet, Beeinträchtigungen durch die Planung zu minimieren 
bzw. zu vermeiden: 

- Um Schädigungen von Vögeln oder Nestaufgaben von Brutvögeln zu vermeiden, sind 
Baumaßnahmen außerhalb der Brutzeit durchzuführen. Es gelten folgende zeitliche 
Vorgaben: 

o Arten der Gehölz- und Staudenflur 01.03.-15.08. 

o Gehölzbrüter 01.03.-30.09.) 

- Sind diese Bauzeitfenster nicht einzuhalten, müssen anderweitige Vorkehrungen 
getroffen werden, die eine Besiedlung der von den Wirkungen des Vorhabens 
betroffenen Flächen durch Brutvögel sicher vermeiden (Vergrämungsmaßnahmen auf 
Offenflächen).  
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- Bei den Baumaßnahmen sind die Vorschriften zum Bodenschutz gem. DIN 18915 und 
19731 zur Vermeidung von Bodenschäden zu beachten. Der durch den 
Oberbodenabtrag im Bereich der bebauten Flächen gewonnene Boden wird wieder auf 
dem Grundstück verwendet.  

- Zu erhaltende Gehölze sind während der Bauzeit durch geeignete Schutzmaßnahmen 
entsprechend der einschlägigen Verordnungen und Vorschriften zu sichern (gem. DIN 
18920, RAS-LG-4) und von jeglichem Bau- und Lagerbetrieb freizuhalten.  

- Durch die Anlage von Grünstrukturen zu den Wohn bzw. Mischgebieten nördlich bzw. 
südlich des Geltungsbereichs werden Beeinträchtigungen des Geltungsbereichs 
gemindert. 

 Kompensationserfordernis 

Nach den Vorgaben des Runderlasses zum Verhältnis der naturschutzrechtlichen 
Eingriffsregelung zum Baurecht ist bei der Bemessung des Kompensationsbedarfs von 
Flächen mit  

- allgemeiner Bedeutung für den Naturschutz 

- besonderer Bedeutung für den Naturschutz 

zu unterscheiden. Bei Flächen mit allgemeiner  Bedeutung  für  den Naturschutz  ist lediglich 
die Versiegelung von Bodenflächen kompensationspflichtig. Dafür wären z.B. Flächen aus der 
landwirtschaftlichen Nutzung zu nehmen und zu einem naturbetonten Biotoptypen zu 
entwickeln. Hinsichtlich des Schutzgutes Wasser können Vernässungsmaßnahmen zum 
Ausgleich führen oder erhebliche Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch 
Eingrünungsmaßnahmen vermieden werden. 

Bei Flächen mit besonderer  Bedeutung  für  den Naturschutz  sind zusätzlich weitere 
Kompensationsmaßnahmen erforderlich. Dabei ist bei der Ermittlung des 
Kompensationsbedarfs die Wertigkeit des betroffenen Biotoptyps zu berücksichtigen. Der zu 
Grunde legende Faktor liegt dabei zwischen 1 für kurzfristig wiederherstellbare Funktionen 
und Werte und 3 für nur langfristig wiederherstellbare Werte (z.B. Altholzreiche Wälder). Im 
Geltungsbereich werden keine Flächen mit besonderer Bedeutung für den Naturschutz 
beansprucht. 

8.2.1 Flächen mit allgemeiner Bedeutung 

Schutzgut Boden 

Bei den in Anspruch genommenen Flächen handelt es sich um Flächen mit allgemeiner 
Bedeutung für den Naturschutz. Der Runderlass sieht für Gebäudeflächen und stark 
versiegelte Oberflächen ein Ausgleichsverhältnis von 1:0,5 und für wasserdurchlässige 
Oberflächenbeläge (teilversiegelte Flächen) ein Ausgleichsverhältnis von 1:0,3 vor.  
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Tabelle 2: Kompensationsbedarf für das Schutzgut Boden 

Art des Eingriffs GR
Über-
schreitung

Fläche (m²) AF Komp. (m²)

Gemeinbedarfsfläche

Gebäude 2.300 2300 0,5 1.150
Nebenanlagen u. Verkehrsflächen 4.000 4000 0,5 2.000
Versorgungsflächen

Vollversiegelung (Zisterne) 1.750 1750 0,5 875

Teilversiegelung (Nebenanlage, 
Böschung, Geländemodellierungen) 2.250 2250 0,3 675

4.700Kompensationsbedarf insgesamt  
AF Ausgleichsfaktor 
Komp: Kompensationsflächenbedarf 
 

Daraus ergibt sich für den B-Plan Nr. 17 ein Ausgleichsbedarf von 4.700 m² für das Schutzgut 
Boden. 

8.2.2 Flächen mit besonderer Bedeutung 

Im Zuge der Erschließung sind zwei Allee-Bäume zu entnehmen. Bei einer Allee handelt es 
sich um ein geschütztes Biotop nach § 30 BNatSchG i.V. m. § 21 LNatSchG. Für die 
Inanspruchnahme von Allee-Bäumen (gesetzlich geschützte Biotope) ist bei der unteren 
Naturschutzbehörde im Rahmen des Genehmigungsantrages nach BImSchG eine Befreiung 
vom Biotopschutz gemäß § 67 BNatSchG zu beantragen. 

Nach Abstimmung mit der UNB (09.05.2019) ist pro zu entnehmenden Baum jeweils ein 
Laubbaum der Pflanzqualität Hochstamm, 3x verpflanzt, Stammumfang 14-16 cm zu pflanzen. 
Somit ergibt sich ein Ausgleich von 2 Laubbäumen mit der genannten Mindestqualität. 

 Planexterne Kompensationsmaßnahmen 

Der flächenhaften Ausgleich soll über �G�D�V���g�N�R�N�R�Q�W�R���Ä�(�L�G�H�U�W�D�O�����³�����g�.��������-01) in der Gemeinde 
Flintbek (Flurstück 168/116, Flur 3), Kreis Rendsburg-Eckernförde, erfolgen. Das Ökokonto 
befindet sich am Westrand des Kleinflintbeker Moores bei Kleinflintbek im Naturraum östliches 
Hügelland, rd. 8 km südlich vom Geltungsbereich entfernt. Das Ökokonto ist seit dem 
19.10.2016 von der UNB anerkannt. Es handelt sich im Ausgangszustand um intensiv 
bewirtschaftetes Grünland auf Moorböden, welches deutlich entwässert wurde. Die 
Entwässerung bedingt eine starke Degradation der Moorböden, wodurch sich ein mäßig arten- 
und blütenreiches Intensivgrünland auf Moorböden entwickelt hat. Die Fläche soll auf eine 
extensive Nutzung umgestellt werden, um sich langfristig zu einem arten- und strukturreichen 
Grünland frischer bis feuchter Standorte (GMm, GFy) zu entwickeln. Hierzu ist eine extensive 
Pflegenutzung ohne Verwendung von Pflanzenbehandlungs- oder Düngemittel durch Mahd 
oder Beweidung mit angepasster Besatzdichte bzw. einem ersten Schnitt ab dem 21.6. eines 
Jahres vorgesehen. Durch die Aufhebung der Binnenentwässerung sollen sich naturnahe 
hydrologische Standortbedingungen als Lebensraum für Amphibien entwickeln. 

Die Ersatzbaumpflanzungen können die Lücken im Bereich der Allee schließen.  
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9 Grünordnungsplanung 

 Ziele der Grünordnungsplanung 

Der Geltungsbereich befindet sich in Ortsrandlage. Vorrangiges Ziel der 
Grünordnungsplanung ist daher eine landschaftsgerechte Gestaltung des Ortsrandes.  

Entlang der Claus-Sinjen-Straße wird der vorhandene Gehölzstreifen erhalten. Lediglich die 
Zufahrt bietet einen Einblick in den Geltungsbereich. Es ist zudem vorgesehen, die Fassaden 
im Süden zu begrünen sowie im Norden des Geltungsbereichs Hecken zu pflanzen. 

Schutzgut Wasser 

Das Niederschlagswasser wird vor Ort versickert. Die Stellplatzflächen können in 
wasserdurchlässiger Bauweise hergestellt. Maßnahmen zum Schutz von Boden und Wasser 
sind in Kap. 8.1. aufgeführt. Erhebliche Beeinträchtigungen entstehen nicht. 

Schutzgut Landschaftsbild 

Mit dem Vorhaben ist eine Eingrünung der Fläche verbunden. Im Norden ist eine Hecke im 
Süden eine Fassadenbegrünung vorgesehen. Entlang der Claus-Sinjen-Straße verdeckt eine 
Allee und die zu erhaltende Grünfläche die Allee die Sicht auf die Versorgungsbetriebe. 
Maßnahmen zum Schutz des Landschaftsbildes sind in Kapitel 8.1. aufgeführt. Erhebliche 
Beeinträchtigungen sind nicht zu erwarten. 

 Vorschläge zu textlichen Festsetzungen  

9.2.1 Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen 

�x Auf der am westlichen Rand des Plangebietes festgesetzten Fläche zum Anpflanzen 

von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen ist der Baumbestand zu 

erhalten.  

�x Im nördlichen Geltungsbereich sind die offenen Verkehrs- und Betriebsflächen 

innerhalb der Flächen für den Gemeinbedarf durch eine geschnittene 

Laubgehölzhecke einzufassen. Als Sträucher sind Halbschattenpflanzen entsprechend 

der Artenliste im Umweltbericht zu verwenden. Die Sträucher der Hecke sind einreihig 

und mit folgenden Mindestqualitäten anzupflanzen: 2 x verpflanzt, 60/100 cm. 

�x Entlang der Gebäude im Baufeld 4 sind die nach Süden gerichteten Fassaden auf 

voller Länge durch die in der Artenliste genannten Arten zu begrünen. 
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�x Artenliste 

Baumarten 
Straucharten 

(Heckenpflanzung) 

Kletterpflanzen 

(Fassadenbegrünung) 

Stieleiche Quercus robur Schlehe Prunus spinosa 
Gemeine Waldrebe Clematis 

vitalba 

Rotbuche Fagus sylvatica  
Eingriffeliger Weißdorn 
Crataegus monogyna  

Berg-Waldrebe Clematis 
montana 

Spitzahorn Acer platanoides 
Zweigriffeliger Weißdorn 
Crataegus laevigata  

Echtes Geißblatt Lonicera 

caprifolium 

Sommerlinde Tilia platyphylla  Hainbuche Carpinus betulus Kletterrosen Rosa spec. 

 Feldahorn Acer campestre Hopfen Humulus lupulus 

�x Für alle Anpflanzungen sind Gehölze aus heimischer Anzucht zu verwenden. Sie sind 

dauerhaft zu erhalten und gegen Wildverbiss zu schützen. 

�x Bei deren Abgang sind Ersatzpflanzungen mit den für die jeweilige Fläche 
vorgesehenen Mindestqualitäten vorzusehen.  

9.2.2 Maßnahmen zum Schutz von Boden und Wasserhaushalt 

�x Die Durchlässigkeit des Bodens ist nach baubedingter Verdichtung auf allen nicht 

überbauten Flächen wiederherzustellen. 

�x Laut Landesbauordnung sind alle Grundstücksflächen, die nicht von Gebäuden, 

Wegen oder Parkplätzen in Anspruch genommen werden, gärtnerisch zu gestalten 

oder der natürlichen Entwicklung zu überlassen. 

10 Artenschutzrechtliche Beurteilung 

Die Zugriffsverbote des § 44(1) BNatSchG gelten gem. § 44 (5) BNatSchG bei Vorhaben, die 
nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässig sind, nur für europäische Vogelarten 
sowie Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie. Andere geschützte Arten werden durch die 
Vorgaben der Eingriffsregelung hinreichend berücksichtigt. 

 Relevanzprüfung 

10.1.1 Pflanzenarten des Anhangs IV FFH-RL 

Vorkommen von Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie können aufgrund der 
Verbreitung der Arten sowie der Nutzung des Gebiets ausgeschlossen werden. 

10.1.2 Tierarten des Anhangs IV FFH-RL 

Der Geltungsbereich weist kein Potenzial für Amphibien auf.  

Der Baumbestand innerhalb des Geltungsbereichs wurde hinsichtlich der Quartiereignung für 
Fledermäuse überprüft. Die Gehölze weisen aufgrund ihres geringen Alters keine 
Quartiereignung auf. Der Geltungsbereich ist frei von Gebäuden, die Fledermäusen als 
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Quartier dienen können. Fledermäuse sind daher in der Artenschutzprüfung nicht zu 
berücksichtigen. 

Für Arten wie Biber, Fischotter sowie Hasel- oder Birkenmaus kommt das Gebiet aufgrund 
fehlender Habitateignung bzw. der Verbreitung der Arten im Land nicht in Frage. Die streng 
geschützten Wirbellosenarten wie beispielsweise Grüne Mosaikjungfer, Eremit oder Heldbock 
sind eng an seltene, spezifische Lebensräume angepasst, die im Geltungsbereich nicht zu 
finden sind. 

10.1.3 Europäische Vogelarten 

Gemäß der Bestandsdarstellung sind im Geltungsbereich in erster Linie Gebüschbrüter und 
Arten der Gras- und Staudenfluren zu erwarten. Aufgrund der Ausstattung des 
Geltungsbereichs kann ein Vorkommen wertgebender Offenlandarten, wie Feldlerche, Kiebitz 
oder Wiesenpieper ausgeschlossen werden. Es werden weitverbreitete und ungefährdete 
Arten erwartet. Weitere Arten anderer Vogelgilden (z.B. Rast- oder Zugvögel) sind von der 
Planung nicht betroffen.  

In der artenschutzrechtlichen Prüfung sind die Gebüschbrüter und Arten der Gras- und 
Staudenfluren zu berücksichtigen. 

 Verbotstatbestände 

10.2.1 Schädigung/Tötung von Individuen gem. § 44 (1) BNatSchG 

Schädigungen von europäischen Vogelarten können durch die Beachtung von Bauzeiten 
ausgeschlossen werden. Sofern während der Brutzeit in Gras- und Staudenfluren eingegriffen 
wird, sind zuvor geeignete Vergrämungsmaßnahmen durchzuführen, um Bruten auf der 
Fläche sicher auszuschließen. 

�x Brutzeit Arten der Gras- und Staudenflur: 1.3. bis 15.8. 

�x Brutzeiten Gehölzbrüter 01.03.-30.09 

Eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos kann damit ausgeschlossen werden. Es kommt 
somit nicht zu einer Verwirklichung des Verbotstatbestandes nach § 44 (1) Abs. 1 BNatSchG. 

10.2.2 Störung von Individuen gem. § 44 (1) 2 BNatSchG 

Störungen von gebüschbrütenden Vogelarten können nicht ausgeschlossen werden. Im 
Gebiet sind allerdings v.a. wenig störungsempfindliche Arten zu erwarten, da das Gebiet 
bereits jetzt (u.a. durch die umliegende Bebauung sowie die landwirtschaftliche 
Bewirtschaftung) Störungen aufweist. Daher ist davon auszugehen, dass die in den Gehölzen 
brütenden Vögel nicht durch Baumaßnahmen erheblich gestört werden. Eine 
Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population der vorkommenden Arten 
durch das Vorhaben ist auszuschließen. 

Anlagen- und betriebsbedingt sind daher insgesamt keine Störungen zu erwarten, die über 
vorhandene Störwirkungen hinausgehen. Es kommt somit nicht zu einer Verwirklichung des 
Verbotstatbestandes nach § 44 (1) Abs. 2 BNatSchG. 
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10.2.3 Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten gem. § 44 (1) 3 
BNatSchG 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten i.S. des § 44 (1) Nr. 3 sind im Hinblick auf Nistplätze von 
Gebüschbrütern und Arten der Gras- und Staudenflur betroffen.  

Bei den betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten handelt es sich um weit verbreitete und 
häufige Habitattypen (Pionierwald, Ruderalflur). Darüber hinaus sind aufgrund der 
Verbuschung nur geringe Brutdichten der Gras- und Staudenflurarten zu erwarten. Ein 
artenschutzrechtlicher Konflikt ist nicht zu befürchten.  

Da die zu erwartenden Arten keine Nistplatzbindung aufweisen und sich daher ohnehin jedes 
Jahr einen neuen Brutplatz suchen. Auch als Nahrungshabitat stehen andere Flächen zur 
Verfügung.  

Es kommt somit nicht zu einer Verwirklichung des Verbotstatbestandes nach § 44 (1) Abs. 3 
BNatSchG. 

 Fazit 

Ein Eintreten von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen kann bei der Beachtung der 
erforderlichen Maßnahmen vermieden werden. Ein Antrag auf Ausnahmegenehmigung nach 
§ 45 BNatSchG ist somit nicht notwendig. 

11 Alternativenprüfung 

Der Geltungsbereich grenzt unmittelbar an bestehende Bebauung und ist verkehrstechnisch 
gut angebunden. Neben dem gewählten Gebiet wurde auch das Gewerbegebiet am 
Ottendorfer Weg in die Alternativenprüfung einbezogen. Hinsichtlich zukünftiger 
Entwicklungsmöglichkeiten hat sich das vorliegende Gebiet als geeigneter herausgestellt.  

Die ökologische Wertigkeit des Bestandes überschreitet nicht eine allgemeine Bedeutung. 
Alternativen mit geringeren Auswirkungen auf Natur und Landschaft sind insoweit nicht 
erkennbar.  

12 Prognose über die Entwicklung bei Nicht-Durchführung der 
Planung 

Da es sich bei dem Vorhabengebiet um eine ungenutzte Brachfläche mit Ruderalvegetation 
handelt, ist davon auszugehen, dass bei Nicht-Durchführung der Planung die Fläche in der 
bisherigen Gestalt weiter bestehen wird.  
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13 Ergänzende Angaben 

 Kenntnislücken und Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der 
Angaben 

Die Datenbasis zur Beurteilung der Umweltverträglichkeit der Planung und insbesondere der 
Abarbeitung der Eingriffsregelung sowie des Arten- und Biotopschutzes wird als ausreichend 
betrachtet. Entscheidungserhebliche Kenntnislücken bestehen insoweit nicht. 

Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben bestanden nicht.  

 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung 

Gemäß § 4c BauGB überwachen die Städte und Gemeinden die erheblichen 
Umweltauswirkungen, die durch die Durchführung der Bauleitpläne eintreten, um vor allem auf 
unvorhergesehene Auswirkungen möglichst früh reagieren zu können.  

Die Gemeinde überwacht die Umsetzung der textlichen Festsetzungen, insbesondere die 
Umsetzung der zum Ausgleich erforderlichen Maßnahmen.  

 Kumulierende Vorhaben 

Weitere Vorhaben im Umfeld der sind nicht bekannt.  

14 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Mit der Aufstellung des B-Plan Nr. 17 beabsichtigt die Gemeinde Kronshagen die Umsiedlung 
der Kronshagener Versorgungsbetriebe. 

Der rd. 1,6 ha große Geltungsbereich umfasst im Wesentlichen eine ungenutzte Fläche mit 
ruderaler Staudenflur, die im Osten in einen v.a. weidenbestandenen Pionierwald übergeht 
und zudem von Brombeerflur und sonstigem Gebüsch durchsetzt ist. Nördlich und südlich an 
den Geltungsbereich schließt sich Wohnbebauung an, im Osten befindet sich Gewerbe. Im 
Westen erstreckt sich der Geltungsbereich über einen Teil der Claus-Sinjen-Straße und wird 
durch den vorhandenen Wald begrenzt. 

Innerhalb des Geltungsbereichs ist mit häufigen und ungefährdeten Vogelarten der Gehölze 
sowie der Gras- und Staudenflur zu rechnen. Die im Geltungsbereich vorhandenen Bäume 
wurden hinsichtlich ihrer Quartiereignung für Fledermäuse begutachtet. Aufgrund des 
geringen Alters und Umfangs weisen die Bäume keine Quartiereignung auf. Darüber hinaus 
sind auch keine Gebäude im Geltungsbereich vorhanden, die als Quartier für Fledermäuse 
dienen können. Die Fläche kann allenfalls als Jagdhabitat genutzt werden. Aufgrund fehlender, 
geeigneter Habitate sind im Bereich des Geltungsbereichs weder Amphibien noch Reptilien 
zu erwarten. 

Bei Beachtung der artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen sind keine 
artenschutzrechtlichen Konflikte zu erwarten.  



Quellenverzeichnis 

GFN mbH (18-123) 19.08.2019: Gemeinde Kronshagen - B17 - Umweltbericht 24 

Durch das Vorhaben werden bis zu 8.050 m² Fläche für den B-Plan Nr. 17 voll- und maximal 
2.250 m² teilversiegelt. Die Kompensation der Eingriffe in Natur und Landschaft wird auf einer 
externen Kompensationsfläche erbracht.  

15 Quellenverzeichnis 

Guntram Blank. Architekturbüro für Stadtplanung (2019): Bebauungsplan Nr. 17 der Gemeinde 
Kronshagen. 

MNUL-SH (1992): Technische Bestimmungen zum Bau und Betrieb von Anlagen zur 
Regenwasserbehandlung bei Trennkanalisation. 
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